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Absender: Generalsekretariat des Rates 
Empfänger: Ausschuss der Ständigen Vertreter/Rat 
Betr.: Beschluss des Rates über den Abschluss – im Namen der Europäischen 

Union – der in Kigali beschlossenen Änderung des Montrealer Protokolls 
über Stoffe, die zu einem Abbau der Ozonschicht führen 
 Zuständigkeitserklärung im Einklang mit Artikel 13 Absatz 3 des Wiener 

Übereinkommens  

Die Delegationen erhalten in der Anlage die Erklärung der Europäischen Union im Einklang mit 

Artikel 13 Absatz 3 des Wiener Übereinkommens. Die Erklärung ist zusammen mit der 

Genehmigungsurkunde für die in Kigali beschlossene Änderung zu hinterlegen. 
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ANLAGE 

Erklärung der Europäischen Union im Einklang mit Artikel 13 Absatz 3 des  

Wiener Übereinkommens zum Schutz der Ozonschicht  

zum Umfang ihrer Zuständigkeit in Bezug auf Fragen, die unter jenes Übereinkommen  

und unter das Montrealer Protokoll über Stoffe, die zu einem Abbau der Ozonschicht führen, 

fallen 

 

Die folgenden Staaten sind derzeit Mitglieder der Europäischen Union: das Königreich Belgien, die 

Republik Bulgarien, die Tschechische Republik, das Königreich Dänemark, die 

Bundesrepublik Deutschland, die Republik Estland, Irland, die Hellenische Republik, das 

Königreich Spanien, die Französische Republik, die Republik Kroatien, die Italienische Republik, 

die Republik Zypern, die Republik Lettland, die Republik Litauen, das Großherzogtum Luxemburg, 

Ungarn, die Republik Malta, das Königreich der Niederlande, die Republik Österreich, die 

Republik Polen, die Portugiesische Republik, Rumänien, die Republik Slowenien, die 

Slowakische Republik, die Republik Finnland, das Königreich Schweden und das 

Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland. 

Aufgrund des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere aufgrund 

seines Artikels 192 Absatz 1, ist die Union befugt, internationale Übereinkünfte zu schließen und 

die daraus erwachsenden Verpflichtungen umzusetzen, die der Erreichung folgender Ziele dienen: 

- Erhaltung und Schutz der Umwelt sowie Verbesserung ihrer Qualität; 

- Schutz der menschlichen Gesundheit; 

- umsichtige und rationelle Verwendung der natürlichen Ressourcen; 

- Förderung von Maßnahmen auf internationaler Ebene zur Bewältigung regionaler oder 

globaler Umweltprobleme und insbesondere zur Bekämpfung des Klimawandels. 
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Die Union hat bisher ihre Zuständigkeit in dem unter das Wiener Übereinkommen und das 

Montrealer Protokoll fallenden Bereich ausgeübt, indem sie Rechtsakte erlassen hat, insbesondere 

die Verordnung (EG) Nr. 1005/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

16. September 2009 | über Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht führen (Neufassung)1, die an die 

Stelle der früheren Rechtsvorschriften für den Schutz der Ozonschicht getreten ist, und die 

Verordnung Nr. 517/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über 

fluorierte Treibhausgase und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 842/20062. Die Union ist für 

die Erfüllung derjenigen Verpflichtungen aus dem Wiener Übereinkommen und dem Montrealer 

Protokoll zuständig, für die in Rechtsakten der Union, insbesondere den oben genannten 

Rechtsakten, gemeinsame Vorschriften festgelegt werden, sofern und soweit diese gemeinsamen 

Vorschriften durch die Bestimmungen des Wiener Übereinkommens oder des Montrealer Protokolls 

oder eines zu deren Durchführung erlassenen Rechtsakts beeinträchtigt oder in ihrem 

Anwendungsbereich verändert werden; ansonsten handelt es sich bei der Zuständigkeit der Union 

weiterhin um eine zwischen der Union und ihren Mitgliedstaaten geteilte Zuständigkeit. 

Die Ausübung von Zuständigkeiten durch die Europäische Union nach Maßgabe der Verträge 

verändert sich naturgemäß ständig. Die Union behält sich daher das Recht vor, diese Erklärung 

entsprechend abzuändern. 

Im Bereich der Forschung, auf den im Übereinkommen Bezug genommen wird, ist die Union 

befugt, Tätigkeiten durchzuführen, die insbesondere die Festlegung und Umsetzung von 

Programmen betreffen; die Ausübung dieser Zuständigkeit läuft jedoch nicht darauf hinaus, dass die 

Mitgliedstaaten daran gehindert wären, ihre Zuständigkeit auszuüben. 

 

                                                 
1 ABl. L 286 vom 30.10.2009, S. 1. 
2 ABl. L 150 vom 20.5.2014, S. 195. 
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